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Nebelspalter-Psychotest (7. Folge)
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Antwort: Sie sind es, wenn diese niedlichen Haustiere
in Ihrer Wohnung frei herumlaufen dürfen.

Polizistenbeschimpfung

Der französische Komiker Coluche, unter anderem aufsässiger

Gründer eines «Vereins gegen die Polizei » soll zwei
Monate ins Gefängnis, weil er einen Polizisten unflätig
beschimpft hat. Was genau er zu diesem sagte, ist nicht zu er

fahren. Denn der Beschimpfte teilte vor Gericht mit, es seien
so unanständige Ausdrücke gewesen, dass er sie «nur mit
den Anfangsbuchstaben» ins Protokoll habe aufnehmen
können. fhz
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